
Auslegung des Begehren

Zulässigkeit

Begründetheit

Tenor

Form

Vorl Vollstr
Klauselgegenklage

§ 768
06.06.02

Prozessuale Gestaltungsklage

Statthaftigkeit

Abgrzg §732

Abgrzg §767

Klauselgegenklage richtet sich gegen die
Klausel, die Vollstreckungsgegenklage gegen
den Anspruch aus dem Titel

Objektive Klagehäufung möglich

Fehlerhafte Erteilg einfacher Klausel Ausn: Wenn qKl hätte erfolgen müssen

Zuständigkeit

Parteien

RSB
Vorrang § 732

Entgegenstehende Rechtskraft

Die Klage ist begründet, wenn es an den
materiellen Voraussetzungen für die
Klauselerteilung fehlt und die Klausel damit
zu Unrecht erteilt wurde

Materielle Einwendungen gegen den Titel

Beweislast
Kläger (allg Regeln)

AA Bekl, da dieser auch bei Erteilg die
Beweislast trägt

"...wird für unzulässig erklärt"

2 Urteil

Im vollem Umfang (§ 775 Nr. 1)
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